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Argumentarium der SFH zu Grenzschliessungen und Asylgesuchen an der Grenze 
 

Bern, 30.03.2020 

 

1. Refoulement-Verbot / zwingendes Völkerrecht 
 

Frageste l lung :  

Gibt  es  ein völkerrecht l ich verbrieftes  Recht ,  dass eine Person ein Asy l gesuch s tel len kann oder 
gebietet  das Völkerrecht  ledigl ich,  dass eine Person,  die im Sinne der Flücht l ingskonvent ion 
Flücht l ing is t ,  nicht  in den Verfolgers taat  abgeschoben wird (Non-Refoulement -Gebot)? 

Muss Personen,  die um Schutz  ersuchen («Flücht l inge»)  die Einreise völkerrecht l ich nur 
bewil l igt  werden,  wenn die Alternat ive darin bestünde,  dass mit  der Nichteinlassung die 
Rückschiebung in den Verfolgers taat  verbunden wäre? 

 
Antw ort/Einschä tzung SFH: 

Die völkerrecht l ichen Vorgaben zum Schutz  von Flücht l ingen gelten auch im Hinblick  auf den 
Zugang zum Hoheitsgebiet  im Rahmen der Massnahmen zur Bekämpfung von COVID -19.  Diese 
Massnahmen dürfen nicht  dazu führen,  dass Asy lsuchenden eine wirksame Möglichkeit  zur 
Beantragung von Asy l verweigert  wird oder s ie zurückgewiesen werden.  Dies hält  auch UNHCR 
in seiner ak tuellen Zusammenstellung der recht l ichen Vorgaben  (16.03.2020) expliz it  fes t .  
Massgebend s ind insbesondere zwingende völkerrecht l iche Best immungen,  nament l ich das 
Refoulement -Verbot   (Art .  3 EMRK, Art .  33 FK, Art .  25 Abs.  2 und 3 BV, Art .  7 UNO-Pakt  II,  Art .  
19 Abs.  2 EU-Grundrechtscharta).  Diese müssen immer eingehalten werden,  auch im Rahmen 
des Dublin-Systems, und auch in ausserordent l ichen Situat ionen:  Sie s ind nots tandsfest und 
nicht  derogierbar.  Das Refoulement -Verbot  gi l t  auch für Asy lsuchende an der Grenze – und 
zwar laut  EGMR-Rechtsprechung bereits  ab dem Moment,  in dem s ich ein Asy lsuchender unter 
der Hoheitsgewalt  eines Staates befindet .  Das is t  schon bei einer Grenzkontrol le immer der 
Fall,  das Hoheitsgebiet  des kontrol l ierenden Staates muss der Asy lsuchende dazu noch nicht  
betreten haben (zuletz t  Il ias  and Ahmed  vs .  Hungary ).   
Das heiss t :  An der Grenze muss die Möglichkeit  bestehen,  einen Asy lantrag zu s tel len,  und es 
muss in jedem Fall geprüft  werden,  ob eine Übers tel lung gegen das Refoulement -Verbot  
vers tossen würde.  Eine solche individuelle Prüfung is t  nur möglich in einem entsprechenden 
Verfahren,  deshalb muss der Zugang zu einem Verfahren ermöglicht  werden.  Der Zugang zum 
Verfahren erfolgt  mit tels  Asy lgesuch.  Verfahrensrecht l ich muss dem Asy lsuchenden zudem 
ermöglicht  werden,  das Recht  auf Non-Refoulement  geltend zu machen.  Die Abk lärung zwecks 
Einhaltung des Non-Refoulement  beschränkt  s ich nicht  nur auf die Situat ion im Verfolgers taat ,  
sondern auch auf Drit ts taaten,  in welche die Wegweisung der Person in Frage kommt ,  wie 
beispielsweise im Dublin-Kontext .  Die Schweiz  muss also im Einzelfal l  gewährleis ten,  dass ein 
Asy lsuchender Zugang zum Asy lverfahren,  zu adäquaten Aufnahmebedingungen  und zu Schutz  
(z .B.  in Ital ien) hat .  Sie muss  das individuell prüfen und Rechtsschutz gewähren.  Die 
individuelle Abk lärungspfl icht  der Schweiz  gi l t  noch vers tärk t ,  wenn bereits  Hinweise vorl iegen,  
dass eine menschenrechtskonforme Behandlung und Unterbringung der Person im anderen 
Dublin-Staat  nicht  gewährleis tet  is t .  Solche Hinweise l ieg en in Bezug auf Ital ien unstrit t ig vor.  
Noch zusätz l ich verschärfend hinzu kommt die ausserordent l iche Lage in Ital ien aufgrund 
Covid-19.  
Die Abweisung eines Asy lsuchenden an der Grenze mit  Verweis  auf die generelle Sicherheit  
eines anderen Staates und auf dessen Schutzsystem is t  ohne vorherige E inzelfal lprüfung nicht  
zuläss ig.  Dies hat  nicht  nur der EGMR in mehreren Urtei len dez idiert  fes tgehalten  (Il ias  und 
Ahmed gegen Ungarn,  Nr.  47287/15,  21.11.2019;  aber bereits  auch in M.S.S.  gegen Belgien 
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und Griechenland,  no.  30696/09,  21.01.2011),  sondern jüngst  auch der EuGH in zwei 
Entscheiden bezüglich Ungarn (C-564/18 und C-406/18;  sowie in C.K. ,  H.F. ,  A.S.  gegen 
Slowenien,  C-578/16,  16.02.2017;  aber bereits  auch in Bezug auf Dublin-Verfahren in N.S.  und 
M.E. ,  C‑411/10 und C‑493/10,  21.12.2011).  Das gil t  auch für mutmass liche Dublin-Verfahren.  
So hat  der EGMR in M.S.S.  eine Verletzung von Art .  3 EMRK festgestell t , sowohl durch 
Griechenland (aufgrund der Haft - und Unterbringungszustände),  sowie durch Belgien (aufgrund 
Dublin-Übers tel lung nach Griechenland).   
 
 
2. Dublin III 
 
Frageste l lungen : 

Hat  die EU-Kommiss ion Dublin fak t isch aufs  Eis  gelegt  und damit  ihr Einvers tändnis  für 
Grenzschliessungen für Asy lsuchende gegeben?  

Is t  es  korrekt ,  dass die Schweiz  das Non-Refoulement -Gebot  nicht  verletz t ,  wenn s ie 
Asy lsuchende auffordert ,  ihr Schutzbegehren in jenem EU Nachbarland zu s tel len,  in dem s ie 
s ich aufhält?  

Da die Schweiz ,  abgesehen vom Fürs tentum Liechtenstein, von Staaten der EU umgeben  is t  
und diese Staaten die relevanten Richt l inien (bez iehungsweise Surrogate) im Bereich Migrat ion 
(Verfahrens -,  Aufnahme- und Qualifikat ionsrichtl inie) umgeset z t und alle völkerrecht l ich 
relevanten Vert räge (Flücht l ings -,  Folterkonvent ion usw.) unterzeichnet  haben,  kann der/die 
Gesuchsteller/ in ein Asy lgesuch in dmjenigen EU Nachbarland einreichen,  in dem s ie s ich 
befindet .  Die Prüfung all fäl l iger Fluchtgründe wäre dadurch s ichergestellt . 

 

Antwort/Einschätzung SFH: 
Bundesrät in Keller-Sut ter hat  anläss lich der Pressekonferenz vom 16.  März  2020 darauf 
hingewiesen,  dass gemäss der Dublin III Verordnung eine Einreise verweigert  werden kann.  Vor 
diesem Hintergrund hält  die SFH bezüglich Dublin III Folgendes fes t :  
Gemäss Art .  3 Dublin-III-VO kann ein Asy lantrag nicht  ers t  dann gestell t  werden,  wenn eine 
Person die Grenze überschrit ten hat .  Vielmehr haben die Mitgl iedstaaten jeden Asy lantrag zu 
prüfen,  den eine Person «im Hoheitsgebiet  eines Mitgl iedstaats einschliesslich an der Grenze 
oder in den Trans itzonen s tel l t».  Der Wort laut  is t  eindeut ig:  Ein Pass ieren der Grenze is t  dafür 
nicht  erforderl ich.  Stell t  eine Person an der Schweizer Grenze also ein Asy lgesuch, so muss  die 
Schweiz  ein Dublin-Verfahren zur Zuständigkeitsbestimmung durchführen und dazu auch die 
Einreise erlauben.  Es reicht  nicht  aus,  die Asy lsuchenden direk t  an die  (z .B.  i tal ienischen) 
Behörden zu verweisen oder ihr Asy lgesuch an diese weiterzuleiten,  wie es  die Schweizer 
Behörden aktuell vorsehen.  Im Dublin -Verfahren muss dann insbesondere auch geprüft  werden,  
ob Gründe vorl iegen,  die gegen eine Übers tel lung in einen anderen Dublin -Staat  sprechen,  weil 
dort  der Zugang zum Asy lverfahren oder eine adäquate Unterbringung nicht  gewährleis tet  s ind 
und deshalb eine Menschenrechtsverletzung droht .   
Dies  umfasst  auch zwingende völkerrecht l iche Best immungen,  d.h.  es  muss in jedem Fall 
geprüft  werden,  ob eine Übers tel lung gegen das Refoulement -Verbot  vers tossen würde.  Da die 
Flücht l ingseigenschaft  dek laratorischer Natur is t ,  verletz t  eine Abweisung ohne Prüfung das 
Refoulement -Verbot ,  weil eben ers t  nach einer Prüfung fes ts teht ,  ob eine Person die 
Flücht l ingseigenschaft  erfül l t  und ihr deshalb im konkreten Fall tatsächlich Refoulement  droht .  
Der Flücht l ingsschutz , insbesondere das Refoulement -Verbot ,  darf im Übrigen auch gestütz t  auf 
den Schengener Grenzkodex nicht  ausgehebelt  werden (Art .  3 und Art .  4 Schengener 
Grenzkodex behalten die Grundrechte,  u.a.  Refoulement -Schutz  ausdrück lich vor für die 
gesamte Anwendung des Kodexes;  daher gi l t  das auch für die  vorübergehende Einführung von 
Binnengrenzen i.S.v.  Art .  25 Schengener Grenzkodex).   
Es s tel l t  s ich ferner die Frage,  ob Asy lsuchende unter die Ausnahmebest immung von Personen,  
die s ich «in einer Situat ion der äussers ten Notwendigkeit» befinden (Art .  3 Abs .  1 l i t .  f COVID-
19-Verordnung 2).  W ie die Best immung ausgelegt  wird,  is t  bisher nicht  k lar;  es  heiss t  ledigl ich,  
der Entscheid l iege im Ermessen der Grenzkontrol lbehörde.  Im europäischen Kontext  hält  die 
EU-Kommiss ion zur rechtskonformen Umsetzung der Gre nzkontrol len in einer Mit tei lung 
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(16.3.2020) indes fes t ,  welche Kategorien von Reisenden von den Einreisebeschränkungen 
nicht  erfasst  sein sollten.  Dazu gehören ausdrück lich auch «Persons in need of internat ional 
protect ion or for other humanitarian reasons»,  worunter unzweifelhaft  Asy lsuchende und 
Flücht l inge fal len.  Auch vor diesem Hintergrund muss  die Schweiz  diesen Personen zwecks 
Zugang zum Asy lverfahren die Einreise  erlauben.  
Die Tatsache,  dass die Zurückweisung und Nichtannahme von Asy lanträgen an der Grenze 
derzeit  von zahlreichen europäischen Staaten prakt iz iert  wird,  darf für den Schweizer 
Rechtss taat  kein hinreichender Grund dafür sein,  das Recht  auf Zugang zum Asy lverfahren,  auf 
Prüfung des zuständigen Staates sowie auf Prüfung einer Gefährdung im anderen Dublin -Staat  
(Refoulement -Ris iko) durch die ak tuellen Massnahmen auszuhebeln.  
Ob man s ich nun auf Dublin beruft  oder nicht  – die zwingenden völkerrecht l ichen Garant ien 
müssen auch in der ak tuellen Situat ion eingehalten werden.  Eine Abweisung von 
Schutzsuchenden an der Grenze mit  Verweis  an die Behörden des (s ich im Nots tand 
befindenden und bereits  komplet t  überlas teten) Nachbars taates birgt  zudem das Ris iko,  das s 
Schutzsuchende im europäischen Raum unterwegs s ind,  ohne dass s ich ein Staat  um s ie 
kümmern kann («refugees in orbit»).  Anges ichts  der ak tuellen Situat ion braucht  es  deshalb 
neben der Einhaltung der recht l ichen Garant ien auch gesamteuropäische Lösungen und 
Solidarität  mit  den aktuell noch s tärker betroffenen Nachbars taaten ,  insbesondere mit  Ital ien.  
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